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Abkommen 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 

dem Königreich der Niederlande zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung und -umgehung1 

Abgeschlossen in Bern am 3. Juni 2020 
Zustimmung des Landtags: 30. September 20202 

Inkrafttreten: 31. Mai 2021 

Das Fürstentum Liechtenstein und das Königreich der Niederlande, 
in Anbetracht des Wunsches, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzu-
entwickeln und ihre Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten zu vertie-
fen, 
in der Absicht, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzu-
schliessen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung 
durch Steuerverkürzung oder -umgehung zu schaffen (unter anderem 
durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in die-
sem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen 
von in Drittstaaten ansässigen Personen), 
sind wie folgt übereingekommen: 

 
1 Übersetzung des englischen Originaltextes 
2 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 87/2020 



2 

Kapitel I 

Geltungsbereich des Abkommens 

Art. 1 

Unter das Abkommen fallende Personen 

1) Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder 
in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

2) Im Sinne dieses Abkommens gelten Einkünfte, die durch oder über 
Rechtsträger oder Gebilde bezogen werden, die nach dem Steuerrecht eines 
der beiden Vertragsstaaten als vollständig oder teilweise steuerlich trans-
parent gelten, als Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per-
son, jedoch nur, soweit die Einkünfte für Zwecke der Besteuerung durch 
diesen Vertragsstaat als Einkünfte einer in diesem Staat ansässigen Person 
gelten. 

Art. 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, 
für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines 
Vertragsstaates oder einer seiner Gebietskörperschaften erhoben werden. 

2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steu-
ern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen 
des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschliesslich der 
Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbewegli-
chen Vermögens, der Steuern vom Gesamtbetrag der von Unternehmen 
gezahlten Löhne oder Gehälter sowie der Steuern vom Vermögenszu-
wachs. 

3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 
insbesondere: 
a) in Liechtenstein: 

i) die Erwerbssteuer; 
ii) die Ertragssteuer; 
iii) die Grundstücksgewinnsteuer; und 
iv) die Vermögenssteuer 
(im Folgenden als "liechtensteinische Steuer" bezeichnet); 
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b) in den Niederlanden: 
i) Einkommensteuer (de inkomstenbelasting); 
ii) Lohnsteuer (de loonbelasting); 
iii) die Körperschaftsteuer (de vennootschapsbelasting) einschliess-

lich eines nach dem Bergbaugesetz erhobenen staatlichen Anteils 
am Nettogewinn aus der Ausbeutung natürlicher Ressourcen (de 
Mijnbouwwet); 

iv) die Dividendensteuer (de dividendbelasting); 
(im Folgenden als "niederländische Steuer" bezeichnet). 

4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesent-
lichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens 
neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren 
Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

Kapitel II 

Begriffsbestimmungen 

Art. 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert: 
a) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertrags-

staat" je nach Zusammenhang das Fürstentum Liechtenstein oder das 
Königreich der Niederlande, in Bezug auf die Niederlande; 

b)  
i) umfasst der Ausdruck "Liechtenstein" das Fürstentum Liechten-

stein und, wenn im geografischen Sinne verwendet, das Hoheits-
gebiet des Fürstentums Liechtenstein, in dem das Fürstentum 
Liechtenstein in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Ge-
richtsbarkeit oder Hoheitsrechte ausübt; 

ii) bedeutet der Ausdruck "die Niederlande" den in Europa gelege-
nen Teil des Königreichs der Niederlande, einschliesslich der Ho-
heitsgewässer sowie der ausserhalb der Hoheitsgewässer liegen-
den Gebiete, in denen die Niederlande in Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht Gerichtsbarkeit oder Hoheitsrechte ausüben; 
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c) umfasst der Ausdruck "Person" eine natürliche Person, eine Gesell-
schaft sowie alle anderen Personenvereinigungen; 

d) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder 
Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behan-
delt werden; 

e) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit; 

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaates" und 
"Unternehmen des anderen Vertragsstaates", je nachdem, ein Unter-
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrie-
ben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertrags-
staat ansässigen Person betrieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung 
mit einem Schiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit 
tatsächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, 
es sei denn, das Schiff oder Luftfahrzeug wird ausschliesslich zwischen 
Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde": 
i) in Liechtenstein, die Steuerverwaltung; 
ii) in den Niederlanden, den Finanzminister oder seinen bevoll-

mächtigten Vertreter; 
i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Ver-

tragsstaat: 
i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Ver-

tragsstaates besitzt; und 
ii) jede Person, die keine natürliche Person ist, die ihren Status als 

solche nach dem in diesem Vertragsstaat geltenden Recht erlangt 
hat; 

j) schliesst der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer 
freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 

k) bedeutet der Ausdruck "anerkannter Pensionsfonds" eines Vertrags-
staates einen in diesem Staat errichteten Rechtsträger oder ein in diesem 
Staat errichtetes Gebilde, der beziehungsweise das nach dem Steuer-
recht dieses Staates als eigenständige Person gilt und allgemein von den 
Steuern vom Einkommen in diesem Staat befreit ist und 
i) ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und betrieben 

wird, um für natürliche Personen Altersversorgungsleistungen 
und Zusatz- oder Nebenleistungen zu verwalten oder zu erbrin-
gen, und als solcher oder als solches der Aufsicht durch diesen 
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Vertragsstaat oder eine seiner Gebietskörperschaften untersteht; 
oder 

ii) ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und betrieben 
wird, um für unter Ziff. i genannte Rechtsträger oder Gebilde 
Mittel anzulegen. 

2) Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragsstaat 
hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder in diesem 
Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwen-
dungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, 
für die dieses Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem 
Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, 
die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Art. 4 

Ansässige Person 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses 
Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des 
Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steu-
erpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörper-
schaften sowie einen anerkannten Pensionsfonds dieses Vertragsstaates. 
Dieser Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur 
mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gele-
genem Vermögen steuerpflichtig ist. 

2) Ist nach Abs. 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten an-
sässig, so gilt Folgendes: 
a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine stän-

dige Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine stän-
dige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die 
engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen); 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staa-
ten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat an-
sässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder 
in keinem der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen 
Staatsangehöriger sie ist; 
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d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, 
so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in 
gegenseitigem Einvernehmen. 

3) Ist nach Abs. 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Ver-
tragsstaaten ansässig, so werden sich die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten bemühen, in gegenseitigem Einvernehmen den Vertragsstaat 
zu bestimmen, in dem diese Person unter Berücksichtigung des Ortes ihrer 
tatsächlichen Geschäftsleitung, des Ortes ihrer Gründung oder sonstigen 
Konstituierung sowie sonstiger massgeblicher Faktoren für Zwecke dieses 
Abkommens als ansässig gilt. Ohne ein solches Einvernehmen hat diese 
Person nur in dem Umfang und der Weise, wie von den zuständigen Be-
hörden der Vertragsstaaten vereinbart, Anspruch auf die in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Steuererleichterungen oder -befreiungen. 

Art. 5 

Betriebsstätte 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebs-
stätte" eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst insbesondere: 
a) einen Ort der Leitung; 
b) eine Zweigniederlassung; 
c) eine Geschäftsstelle; 
d) eine Fabrikationsstätte; 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder 

eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 

3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, 
wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet. 

4) Ungeachtet der Abs. 1, 2 und 3 wird bei einem Unternehmen eines 
Vertragsstaates, das im Küstenmeer und in Gebieten ausserhalb des Küs-
tenmeers tätig ist, in denen der andere Vertragsstaat nach dem Völkerrecht 
Hoheitsbefugnisse oder souveräne Rechte ausübt (Tätigkeiten vor der 
Küste), hinsichtlich dieser Tätigkeiten davon ausgegangen, dass es im an-
deren Staat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte 
ausübt, es sei denn, die betreffenden Tätigkeiten werden insgesamt 
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weniger als 30 Tage innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten im anderen 
Staat ausgeübt. 

5) Als Tätigkeiten vor der Küste im Sinne des Abs. 4 gelten nicht: 
a) eine oder mehrere der in Abs. 7 genannten Tätigkeiten; 
b) das Schleppen oder Ankerziehen durch Schiffe, die hauptsächlich für 

diesen Zweck vorgesehen sind, und alle anderen von diesen Schiffen 
durchgeführten Tätigkeiten; 

c) die Beförderung von Vorräten oder Personal durch Schiffe oder Luft-
fahrzeuge im internationalen Verkehr. 

6) Ist ein Unternehmen, das im anderen Vertragsstaat Tätigkeiten vor 
der Küste ausübt, mit einem oder mehreren anderen Unternehmen eng 
verbunden und setzen diese anderen Unternehmen Tätigkeiten, die mit je-
nen des erstgenannten Unternehmens zusammenhängen, fort, so wird zur 
Ermittlung der Dauer der Tätigkeiten vor der Küste nach Abs. 4 der Zeit-
raum der Tätigkeiten dieser Unternehmen zu dem Zeitraum des erstge-
nannten Unternehmens hinzugerechnet. 

7) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten 
nicht als Betriebsstätten: 
a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder 

Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt wer-
den; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-
lich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-
lich zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unterneh-
men bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen 
oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, mehrere der unter den Bst. a bis e genannten Tätigkei-
ten auszuüben; 

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder, im Fall des Bst. f, die Gesamttä-
tigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine 
Hilfstätigkeit darstellt. 
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8) Ungeachtet der Abs. 1, 2 und 4, jedoch vorbehaltlich des Abs. 9, 
wird, wenn eine Person in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen tätig 
ist und dabei gewöhnlich Verträge schliesst oder gewöhnlich die führende 
Rolle beim Abschluss von Verträgen einnimmt, die regelmässig ohne wei-
tere wesentliche Änderung durch das Unternehmen geschlossen werden, 
und es sich dabei um Verträge 
a) im Namen des Unternehmens, oder 
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nut-

zungsrechts für Vermögen, das diesem Unternehmen gehört oder für 
das es das Nutzungsrecht besitzt, oder 

c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen 
handelt, das Unternehmen so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle 
von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Be-
triebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Abs. 7 
genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrich-
tung ausgeübt, diese Einrichtung nach den Bestimmungen des genannten 
Absatzes nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

9) Abs. 8 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unterneh-
men des anderen Vertragsstaates tätige Person im erstgenannten Staat eine 
Geschäftstätigkeit als unabhängiger Vertreter ausübt und im Rahmen die-
ser ordentlichen Geschäftstätigkeit für das Unternehmen handelt. Ist eine 
Person jedoch ausschliesslich oder nahezu ausschliesslich für ein oder 
mehrere Unternehmen tätig, mit dem beziehungsweise denen sie eng ver-
bunden ist, so gilt diese Person in Bezug auf dieses beziehungsweise diese 
Unternehmen nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne dieses Absatzes. 

10) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesell-
schaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch 
eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Geschäftstätigkeit ausübt, 
wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 

11) Für Zwecke dieses Artikels ist eine Person mit einem Unternehmen 
eng verbunden, wenn sie beziehungsweise es den massgeblichen Gesamt-
umständen zufolge das Unternehmen beherrscht oder von dem Unterneh-
men beherrscht wird oder beide von denselben Personen oder Unterneh-
men beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine Person als mit einem Un-
ternehmen eng verbunden, wenn einer der beiden mittelbar oder unmit-
telbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder 
bei einer Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte 
und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der Eigentums-
rechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine andere Person mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an der 
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Person und dem Unternehmen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 
vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile 
der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt. 

Kapitel III 

Besteuerung des Einkommens und des Vermögens 

Art. 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus un-
beweglichem Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, kön-
nen im anderen Staat besteuert werden. 

2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die 
ihm nach dem Recht des Vertragsstaates zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbewegli-
chen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über 
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie 
Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder 
das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches 
Vermögen. 

3) Abs. 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der 
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens. 

4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens. 

Art. 7 

Unternehmensgewinne 

1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates können nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine 
Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Be-
triebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese 



10 

Weise aus, so können die Gewinne, die der Betriebsstätte nach Abs. 2 zuge-
rechnet werden können, im anderen Staat besteuert werden. 

2) Im Sinne dieses Artikels und des Art. 22 handelt es sich bei den Ge-
winnen, die in jedem Vertragsstaat einer in Abs. 1 genannten Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte, insbe-
sondere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des Un-
ternehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn sie ein eigenständiges 
und unabhängiges Unternehmen wäre und die gleichen oder ähnliche Tä-
tigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausüben würde, 
unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und durch die ande-
ren Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Wirt-
schaftsgüter und der übernommenen Risiken des Unternehmens. 

3) Wenn in Übereinstimmung mit Abs. 2 ein Vertragsstaat die Ge-
winne, die einer Betriebsstätte eines Unternehmens eines Vertragsstaates 
zugerechnet werden können, berichtigt und dementsprechend Gewinne 
des Unternehmens besteuert, die bereits im anderen Staat besteuert wor-
den sind, wird der andere Staat, soweit es erforderlich ist, um eine Dop-
pelbesteuerung dieser Gewinne zu beseitigen, eine angemessene Berichti-
gung der auf diesen Gewinnen erhobenen Steuer vornehmen, wenn er der 
Berichtigung des erstgenannten Staates zustimmt; wenn der andere Ver-
tragsstaat nicht zustimmt, beseitigen die Vertragsstaaten eine daraus resul-
tierende Doppelbesteuerung durch ein Verständigungsverfahren. 

4) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses 
Abkommens gesondert behandelt werden, so werden die Bestimmungen 
jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 

Art. 8 

Schifffahrt und Luftfahrt 

1) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen oder Luftfahrzeugen im in-
ternationalen Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet. 

2) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung an Bord eines 
Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in dem sich der Hei-
mathafen des Schiffes befindet, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden 
ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff be-
treibt. 

3) Abs. 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, 
einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Art. 9 

Verbundene Unternehmen 

1) Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an 

der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unterneh-
mens des anderen Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftslei-
tung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Ver-
tragsstaates und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates be-
teiligt sind, 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen ge-
bunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen 
miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedin-
gungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zuge-
rechnet und entsprechend besteuert werden. Es besteht jedoch Einverneh-
men darüber, dass die Tatsache, dass verbundene Unternehmen im Hin-
blick auf die oder auf der Grundlage der Aufteilung von Geschäftsfüh-
rungskosten, allgemeinen Verwaltungskosten, technischen und kaufmän-
nischen Kosten, Forschungs- und Entwicklungskosten und weiteren ähn-
lichen Kosten Vereinbarungen - wie Kostenumlage- oder allgemeine 
Dienstleistungsvereinbarungen - abgeschlossen haben, nicht als Bedin-
gung im Sinne des vorstehenden Satzes zu verstehen ist. 

2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens 
dieses Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit 
denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates in diesem Staat be-
steuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen 
um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, 
wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen 
die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Ände-
rung der dort auf diese Gewinne erhobenen Steuer vor, wenn er die Än-
derung für berechtigt hält. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestim-
mungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls wer-
den die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 
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Art. 10 

Dividenden 

1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 
an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im ande-
ren Staat besteuert werden. 

2) Dividenden, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Gesell-
schaft gezahlt werden, können jedoch auch von diesem Vertragsstaat nach 
dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat 
ansässige Person ist, 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden 
nicht übersteigen. 

3) Ungeachtet des Abs. 2 können Dividenden nach Abs. 1 nur im an-
deren Staat besteuert werden, wenn der Nutzungsberechtigte der Divi-
denden 
a) eine Gesellschaft (ausgenommen eine Personengesellschaft) ist, die 

während eines Zeitraums von 365 Tagen einschliesslich des Tages der 
Dividendenzahlung unmittelbar über mindestens 10 vom Hundert des 
Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt (bei der Be-
rechnung des Zeitraumes bleiben Änderungen der Eigentumsverhält-
nisse unberücksichtigt, die sich unmittelbar aus einer Umstrukturie-
rung, wie einer Fusion oder Spaltung, der die Anteile haltenden oder 
die Dividenden zahlenden Gesellschaft ergeben würden); oder 

b) ein anerkannter Pensionsfonds eines Vertragsstaates ist. 

4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln die Durchfüh-
rung der Abs. 2 und 3 in gegenseitigem Einvernehmen. 

5) Die Abs. 2 und 3 berühren nicht die Besteuerung der Gesellschaft in 
Bezug auf die Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

6) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet 
Einkünfte aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Ge-
winnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsrechten stammende 
Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Ge-
sellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt 
sind. 

7) Die Abs. 1, 2, 3 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem 
Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte der Dividenden im anderen 
Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt 
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und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

8) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne 
oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei 
denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person ge-
zahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte ge-
hört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 
nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat 
erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

9) Ungeachtet der Abs. 1, 2 und 8 können Dividenden, die von einer 
nach dem Recht eines Vertragsstaates in diesem Staat ansässigen Gesell-
schaft an eine im anderen Vertragsstaat ansässige natürliche Person gezahlt 
werden, bei der wegen Beendigung der Ansässigkeit im erstgenannten 
Staat der Vermögenszuwachs im Sinne von Art. 13 Abs. 6 besteuert wird, 
auch in diesem Staat nach dem Recht dieses Staates besteuert werden, je-
doch nur soweit der Steueranspruch aus dem Vermögenszuwachs noch 
offen ist. 

Art. 11 

Zinsen 

1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur im anderen 
Staat besteuert werden. 

2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in gegensei-
tigem Einvernehmen regeln, wie Abs. 1 durchzuführen ist. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch 
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Ge-
winn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öf-
fentlichen Anleihen und aus Obligationen einschliesslich der damit ver-
bundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für 
verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat an-
sässige Nutzungsberechtigte der Zinsen im anderen Vertragsstaat, aus dem 
die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Be-
triebsstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, 
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tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwen-
den. 

5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegen-
den Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf 
den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksich-
tigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 12 

Lizenzgebühren 

1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren 
Nutzungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 
können nur im anderen Staat besteuert werden. 

2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in gegensei-
tigem Einvernehmen regeln, wie Abs. 1 durchzuführen ist. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" be-
deutet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht 
auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Werken, einschliesslich kinematographischer Filme, 
von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmänni-
scher oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat an-
sässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Li-
zenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Li-
zenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehö-
ren. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zu-
grundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsbe-
rechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Arti-
kel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der über-
steigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter 
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Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteu-
ert werden. 

Art. 13 

Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen 

1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Art. 6 bezieht, das 
im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden. 

2) Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Be-
triebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, einschliesslich derartiger Ge-
winne, die bei der Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder 
mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, können im anderen Staat 
besteuert werden. 

3) Gewinne aus der Veräusserung von Schiffen oder Luftfahrzeugen, 
die im internationalen Verkehr betrieben werden, und von beweglichem 
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, kön-
nen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung von Anteilen oder vergleichbaren Rechten, wie Rechten an 
einer Personengesellschaft oder einem Trust, bezieht, können im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Wert dieser Anteile oder ver-
gleichbaren Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt während der der Veräusse-
rung vorangehenden 365 Tage zu mehr als 75 vom Hundert unmittelbar 
oder mittelbar auf in diesem anderen Staat belegenem unbeweglichem Ver-
mögen im Sinne des Art. 6 beruhte. Dieser Absatz ist nicht anwendbar: 
a) auf Gewinne aus der Veräusserung von Anteilen an Gesellschaften oder 

Rechten an Rechtsträgern oder Rechtsvereinbarungen, die an einer in 
einem der Staaten zugelassenen Börse notieren; 

b) auf Gewinne aus der Veräusserung von Anteilen oder vergleichbaren 
Rechten im Rahmen einer Unternehmensumstrukturierung; 

c) wenn in dem unbeweglichen Vermögen, von dem die Anteile oder ver-
gleichbaren Rechte ihren Wert ableiten, eine Geschäftstätigkeit ausgeübt 
wird; 

d) wenn der ansässigen Person vor der ersten Veräusserung unmittelbar 
oder mittelbar weniger als 50 vom Hundert der Aktien oder anderen 
vergleichbaren Rechte gehörten; oder 
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e) wenn es sich bei der ansässigen Person um einen anerkannten Pensi-
onsfonds dieses Vertragsstaates handelt. 

5) Gewinne aus der Veräusserung des in den Abs. 1, 2, 3 und 4 nicht 
genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem der Veräusserer ansässig ist. 

6) Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat ansässig war 
und im anderen Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt Abs. 5 nicht 
das Recht des erstgenannten Staates bei Anteilen, Gewinnobligationen, 
Kaufoptionen und Nutzungsrechten an Aktien sowie Gewinnobligationen 
einer Gesellschaft und Forderungen gegenüber einer Gesellschaft einen Ver-
mögenszuwachs für den Zeitraum der Ansässigkeit dieser Person nach sei-
nen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu besteuern. In diesem Fall wird 
der im erstgenannten Staat besteuerte Vermögenszuwachs bei der Ermitt-
lung des späteren Vermögenszuwachses durch den anderen Staat nicht in 
die Bemessungsgrundlage einbezogen. 

Art. 14 

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 

1) Vorbehaltlich der Art. 15, 17 und 18 können Gehälter, Löhne und 
ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus 
unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Ar-
beit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im ande-
ren Staat besteuert werden. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 können Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert wer-
den, wenn 
a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 

Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der während des 
betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber 
gezahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte getragen werden, die 
der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 
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3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels kön-
nen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für eine 
unselbständige Arbeit bezieht, die an Bord eines Schiffes oder Luftfahr-
zeuges im internationalen Verkehr ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
des Unternehmens befindet. 

Art. 15 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

1) Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zah-
lungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigen-
schaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder eines ähnli-
chen Organs mit einer ähnlichen Funktion in einer Gesellschaft bezieht, 
die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, können im anderen Staat besteu-
ert werden. 

2) Für Zwecke des Abs. 1 bedeutet der Ausdruck "Mitglied des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrates" Personen, die mit der allgemeinen Ge-
schäftsführung der Gesellschaft beziehungsweise mit der Aufsicht hier-
über befasst sind. 

Art. 16 

Künstler und Sportler 

1) Ungeachtet des Art. 14 können Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- 
und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen 
Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

2) Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in 
dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so können diese Ein-
künfte ungeachtet des Art. 14 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von einem 
Künstler oder Sportler in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn 
der Aufenthalt in diesem Staat vollständig oder überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln des anderen Vertragsstaates oder einer seiner Gebietskörper-
schaften oder lokalen Regierungen unterstützt wird. In diesem Fall 
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können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem 
der Künstler oder Sportler ansässig ist. 

Art. 17 

Ruhegehälter, Renten und Sozialversicherungsleistungen 

1) Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen sowie Renten, die aus einem 
Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Per-
son gezahlt werden, können im erstgenannten Staat besteuert werden. 

2) Ruhegehälter und andere Vergütungen, die aufgrund der Sozialver-
sicherungsgesetzgebung eines Vertragsstaates an eine im anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im erstgenannten Staat 
besteuert werden. 

3) Ein Ruhegehalt oder eine ähnliche Vergütung oder Rente gilt dann 
als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn die Beiträge oder Zahlungen 
betreffend dieses Ruhegehalt oder die ähnliche Vergütung oder die Rente 
oder die daraus erlangten Ansprüche in diesem Staat zu einer Steuerent-
lastung berechtigten. 

4) Der Ausdruck "Rente" bedeutet eine bestimmte, periodisch an fes-
ten Terminen auf Lebenszeit oder während eines bestimmten oder be-
stimmbaren Zeitabschnitts als Gegenleistung für eine angemessene und 
volle Vergütung in Geld oder Geldeswert zahlbare Summe. 

5) Dieser Artikel gilt auch für eine Pauschalzahlung, die an die Stelle 
eines Ruhegehalts oder einer ähnlichen Vergütung oder einer Rente tritt. 

Art. 18 

Öffentlicher Dienst 

1) 
a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die von einem Vertrags-

staat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen juris-
tischen Person öffentlichen Rechts dieses Staates an eine natürliche 
Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft oder einer 
anderen juristischen Person öffentlichen Rechts dieses Staates geleiste-
ten Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert wer-
den. 
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b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur 
im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in die-
sem Staat geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat 
ansässig ist und 
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 
ii) nicht ausschliesslich deshalb in diesem Staat ansässig geworden 

ist, um die Dienste zu leisten. 

2) 
a) Ungeachtet des Art. 17 können Ruhegehälter oder ähnliche Vergütun-

gen (einschliesslich Pauschalzahlungen), die von einem Vertragsstaat 
oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer anderen juris-
tischen Person öffentlichen Rechts oder aus einem von diesen errich-
teten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat 
oder der Gebietskörperschaft oder der juristischen Person öffentlichen 
Rechts dieses Staates geleisteten Dienste gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegehälter und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

3) Auf Gehälter, Löhne, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen (ein-
schliesslich Pauschalzahlungen) für Dienstleistungen, die im Zusammen-
hang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaates oder einer seiner 
Gebietskörperschaften oder anderen juristischen Person öffentlichen 
Rechts erbracht werden, sind die Art. 14, 15, 16 und 17 anzuwenden. 

Art. 19 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem 
Vertragsstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält 
und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor 
der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, 
sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat 
nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen ausserhalb 
dieses Staates stammen. 
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Art. 20 

Andere Einkünfte 

1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den 
vorstehenden Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt wurden, kön-
nen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert wer-
den. 

2) Abs. 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Ver-
mögen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem 
Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Ge-
schäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Art. 7 anzu-
wenden. 

Art. 21 

Vermögen 

1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Art. 6, das einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, 
kann im anderen Staat besteuert werden. 

2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte 
ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat 
hat, kann im anderen Staat besteuert werden. 

3) Schiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben 
werden, und bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet. 

4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person können nur in diesem Staat besteuert werden. 
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Kapitel IV 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Art. 22 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

1) In Liechtenstein wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
a) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte oder hat sie 

Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
diesem Abkommen in den Niederlanden besteuert werden oder kön-
nen sie ausschliesslich in den Niederlanden besteuert werden, so 
nimmt Liechtenstein vorbehaltlich des Bst. b diese Einkünfte oder die-
ses Vermögen von der Besteuerung aus, kann aber gleichwohl bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen die-
ser Person die ausgenommenen Einkünfte oder das ausgenommene 
Vermögen berücksichtigen. 

b) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach den 
Art. 10, 14, 15 und 16 in den Niederlanden besteuert werden können, 
so rechnet Liechtenstein auf die vom Einkommen dieser Person zu er-
hebende liechtensteinische Steuer den Betrag an, der der nach dem 
Recht der Niederlande und den Bestimmungen dieses Abkommens ge-
zahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den 
Teil der vor der Anrechnung ermittelten liechtensteinischen Steuer 
nicht übersteigen, der auf die aus den Niederlanden bezogenen Ein-
künfte entfällt. 

2) In den Niederlanden wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermie-
den: 
a) Die Niederlande schliessen in ihre Bemessungsgrundlage, auf der die 

Steuern von ansässigen Personen erhoben werden, die Einkünfte und 
Vermögengsgegenstände mitein, die nach diesem Abkommen auch oder 
nur in Liechtenstein besteuert werden können. 

b) Bezieht eine in den Niederlanden ansässige Person Einkünfte oder hat 
sie Vermögenswerte, die nach Art. 6 Abs. 1, 3 und 4, Art. 7 Abs. 1, 
Art. 8 Abs. 1 und 3, Art. 10 Abs. 7, Art. 11 Abs. 4, Art. 12 Abs. 4, 
Art. 13 Abs. 1, 2, 3 und 4, Art. 14 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1 und 2, Art. 18 
Abs. 1, Art. 20 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 1, 2 und 3 auch oder nur in 
Liechtenstein besteuert werden können und in der unter Bst. a genann-
ten Bemessungsgrundlage enthalten sind, befreien die Niederlande 
diese Einkünfte oder diese Vermögenswerte von der Steuer, indem sie 
eine Steuerermässigung gewähren. Diese Ermässigung wird nach den 
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Bestimmungen der niederländischen Rechtsvorschriften zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung berechnet. Zu diesem Zweck gelten die 
genannten Einkünfte oder Vermögenswerte als in dem Betrag der Ein-
künfte oder Vermögenswerte enthalten, die nach jenen Bestimmungen 
von der niederländischen Steuer befreit sind. 

c) Bst. b gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in den Niederlan-
den ansässigen Person, wenn Liechtenstein dieses Abkommen so an-
wendet, dass es diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteu-
erung ausnimmt oder Art. 10 Abs. 2 auf diese Einkünfte oder dieses 
Vermögen anwendet. 

d) Ungeachtet der Bst. b und c gewähren die Niederlande einen Abzug 
der niederländischen Steuer für die in Liechtenstein entrichtete Steuer 
auf Einkünfte, die nach Art. 7 Abs. 1, Art. 10 Abs. 7, Art. 11 Abs. 4, 
Art. 12 Abs. 4, Art. 13 Abs. 4 und Art. 20 Abs. 2 in Liechtenstein be-
steuert werden können, soweit diese Einkünfte in der unter Bst. a ge-
nannten Bemessungsgrundlage enthalten sind und sofern die Nieder-
lande nach den niederländischen Rechtsvorschriften zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung einen Abzug der niederländischen Steuer in 
Höhe der in einem anderen Hoheitsgebiet auf diese Einkünfte erhobe-
nen Steuer gewähren. Für die Berechnung dieses Abzuges gilt Bst. e ent-
sprechend. 

e) Wenn eine in den Niederlanden ansässige Person Einkünfte erzielt, die 
gemäss Art. 10 Abs. 2 und 9, Art. 15 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 17 Abs. 5 in Liechtenstein besteuert werden können, erlauben die 
Niederlande einen Abzug ihrer Steuer in jenem Ausmass, in dem diese 
Einkünfte in der unter Bst. a genannten Bemessungsgrundlage enthal-
ten sind. Der Betrag dieses Abzuges entspricht der in Liechtenstein auf 
diese Einkünfte entrichteten Steuer, darf jedoch, falls die niederländi-
schen Rechtsvorschriften zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
dies vorsehen, nicht den Abzugsbetrag übersteigen, der gewährt 
würde, wenn die in der Bemessungsgrundlage enthaltenen Einkünfte 
die einzigen Einkünfte wären, für die die Niederlande nach den nie-
derländischen Rechtsvorschriften zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung eine Ermässigung gewähren. 

f) Bst. e beschränkt nicht einen durch die niederländischen Rechtsvor-
schriften zur Vermeidung der Doppelbesteuerung derzeit oder zu-
künftig gewährten Freibetrag, jedoch nur bei der Berechnung des Er-
mässigungsbetrages für die niederländische Steuer in Bezug auf die Zu-
sammenrechnung von Einkünften aus mehreren Hoheitsgebieten und 
den Vortrag der in Liechtenstein auf diese Einkünfte entrichteten 
Steuer auf die folgenden Jahre. 
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Kapitel V 

Besondere Bestimmungen 

Art. 23 

Gleichbehandlung 

1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates dürfen im anderen Vertrags-
staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung 
unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsange-
hörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hin-
sichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Art. 1 auch für Personen, 
die in keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in kei-
nem Vertragsstaat einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 
Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen Verhältnissen, 
insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unter-
worfen werden können. 

3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, darf in dem anderen Staat 
nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen 
Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so 
auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -er-
mässigungen aufgrund des Personenstandes oder der Familienlasten zu ge-
währen, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

4) Sofern nicht Art. 9 Abs. 1, Art. 11 Abs. 5 oder Art. 12 Abs. 5 anzu-
wenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Un-
ternehmen eines Vertragsstaates an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Un-
ternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im 
erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. Dement-
sprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates ge-
genüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Er-
mittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den 
gleichen Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten 
Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 



24 

5) Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teil-
weise unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässi-
gen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle 
unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten 
Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Art. 2 für Steuern jeder Art und 
Bezeichnung. 

Art. 24 

Verständigungsverfahren 

1) Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertrags-
staates oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder 
führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbe-
schadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde einer der beiden Ver-
tragsstaaten unterbreiten. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach 
der ersten Mitteilung der Massnahme unterbreitet werden, die zu einer 
dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist 
sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so 
wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkom-
men nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständi-
gungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten durchzuführen. 

3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemü-
hen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwen-
dung dieses Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu 
beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppel-
besteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht 
behandelt sind. 

4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbei-
führung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar 
miteinander verkehren. 
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5) Wenn 
a) eine Person nach Abs. 1 der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates 

einen Fall mit der Begründung unterbreitet hat, dass Massnahmen eines 
Vertragsstaates oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteue-
rung geführt hat, die diesem Abkommen nicht entspricht, und 

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, sich gemäss Abs. 2 
über die Lösung des Falles innerhalb von zwei Jahren seit dem Zeit-
punkt, in dem alle von der zuständigen Behörde zur Befassung mit 
dem Fall geforderten Informationen bei den zuständigen Behörden zur 
Verfügung gestellt worden sind, zu einigen; 

werden alle ungelösten Fragen des Falles auf schriftlichen Antrag der Per-
son einem Schiedsverfahren unterworfen. Sofern nicht eine Person, die 
unmittelbar von dem Fall betroffen ist, die Verständigungsvereinbarung, 
durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, ablehnt oder die zuständigen 
Behörden und die unmittelbar von dem Fall betroffenen Personen sich auf 
eine andere Lösung innerhalb von sechs Monaten, nachdem ihnen die Ent-
scheidung mitgeteilt worden ist, einigen, ist der Schiedsspruch für beide 
Staaten verbindlich und ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts 
dieser Staaten durchzuführen. Die zuständigen Behörden dieser Vertrags-
staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen die Anwendung dieses Ab-
satzes. 

Art. 25 

Informationsaustausch 

1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Infor-
mationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwal-
tung oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern je-
der Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, 
soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkom-
men widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in 
gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel durchzuführen ist. 

2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Abs. 1 erhalten hat, 
sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts 
dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen 
und Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehör-
den) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 
der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von 
Rechtsmitteln hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Steuern oder mit der 
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Aufsicht über diese Personen oder Behörden befasst sind. Diese Personen 
oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwen-
den. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren 
oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. Ungeachtet der vorstehen-
den Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen Informationen 
für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem 
Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden können 
und die zuständige Behörde des übermittelnden Staates dieser anderen 
Verwendung zustimmt. 

3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie 
einen Vertragsstaat, 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaates nicht 
beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder 
deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) widersprä-
che. 

4) Wenn ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel um 
Erteilung von Informationen ersucht, wendet der andere Vertragsstaat zur 
Beschaffung der erbetenen Informationen seine innerstaatlichen Ermitt-
lungsbefugnisse an, auch wenn er die Informationen nicht für seine eige-
nen Steuerzwecke benötigt. Die im vorstehenden Satz enthaltene Ver-
pflichtung unterliegt den Beschränkungen des Abs. 3; diese sind aber nicht 
so auszulegen, als erlaubten sie einem Vertragsstaat, die Erteilung von In-
formationen abzulehnen, nur weil er kein eigenes Interesse an ihnen hat. 

5) Abs. 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als erlaube er einem Ver-
tragsstaat, die Erteilung von Informationen abzulehnen, nur weil sie sich 
im Besitz einer Bank, einer anderen Finanzinstitution, eines Beauftragten, 
Bevollmächtigten oder Treuhänders befinden oder weil sie sich auf Betei-
ligungen an einer Person beziehen. 
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Art. 26 

Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern 

1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Erhe-
bung von Steueransprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in 
gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel durchzuführen ist. 

2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Steueranspruch" be-
deutet einen Betrag, der aufgrund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, 
die für Rechnung der Vertragsstaaten oder einer ihrer Gebietskörperschaf-
ten erhoben werden, geschuldet wird, soweit die Besteuerung diesem Ab-
kommen oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die Ver-
tragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, sowie mit diesem Betrag 
zusammenhängende Zinsen, Geldbussen und Kosten der Erhebung oder 
Sicherung. 

3) Ist der Steueranspruch eines Vertragsstaates nach dem Recht dieses 
Staates vollstreckbar und wird er von einer Person geschuldet, die zu die-
sem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die Erhebung nicht verhin-
dern kann, wird dieser Steueranspruch auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde dieses Staates für die Zwecke der Erhebung von der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der Steueranspruch wird 
vom anderen Staat nach dessen Rechtsvorschriften über die Vollstreckung 
und Erhebung seiner eigenen Steuern erhoben, als handle es sich bei dem 
Steueranspruch um einen Steueranspruch des anderen Staates. 

4) Handelt es sich bei dem Steueranspruch eines Vertragsstaates um 
einen Anspruch, bei dem dieser Staat nach seinem Recht Massnahmen zur 
Sicherung der Erhebung einleiten kann, wird dieser Steueranspruch auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates zum Zwecke der Einlei-
tung von Sicherungsmassnahmen von der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragsstaates anerkannt. Der andere Staat leitet nach seinen Rechts-
vorschriften Sicherungsmassnahmen in Bezug auf diesen Steueranspruch 
ein, als wäre der Steueranspruch ein Steueranspruch dieses anderen Staa-
tes, selbst wenn der Steueranspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser 
Massnahmen im erstgenannten Staat nicht vollstreckbar ist oder von einer 
Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die Erhebung zu verhindern. 

5) Ungeachtet der Abs. 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat 
für Zwecke der Abs. 3 oder 4 anerkannter Steueranspruch als solcher in 
diesem Staat nicht den Verjährungsfristen oder den Vorschriften über die 
vorrangige Behandlung eines Steueranspruchs nach dem Recht dieses Staa-
tes. Ferner hat ein Steueranspruch, der von einem Vertragsstaat für 
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Zwecke der Abs. 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Staat nicht den Vor-
rang, den dieser Steueranspruch nach dem Recht des anderen Vertragsstaa-
tes hat. 

6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder 
der Höhe des Steueranspruchs eines Vertragsstaates können nicht bei den 
Gerichten oder Verwaltungsbehörden des anderen Vertragsstaates einge-
leitet werden. 

7) Verliert der betreffende Steueranspruch, nachdem das Ersuchen 
eines Vertragsstaates nach den Abs. 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der 
andere Vertragsstaat den betreffenden Steueranspruch erhoben und an den 
erstgenannten Staat ausgezahlt hat, 
a) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 3 seine Eigenschaft als Steueran-

spruch des erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates 
vollstreckbar ist und von einer Person geschuldet wird, die zu diesem 
Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die Erhebung nicht verhin-
dern kann, oder 

b) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 4 seine Eigenschaft als Steueran-
spruch des erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem 
Recht Massnahmen zur Sicherung der Erhebung einleiten kann, 

teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständi-
gen Behörde des anderen Staates unverzüglich mit, und nach Wahl des an-
deren Staates setzt der erstgenannte Staat das Ersuchen entweder aus oder 
nimmt es zurück. 

8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Ver-
tragsstaat, 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Massnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung wider-
sprächen (ordre public); 

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemes-
senen Massnahmen zur Erhebung oder Sicherung, die nach seinen Ge-
setzen oder seiner Verwaltungspraxis möglich sind, ausgeschöpft hat; 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für 
diesen Staat in einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, 
den der andere Vertragsstaat dadurch erlangt. 
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Art. 27 

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 

1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den 
Mitgliedern diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 
nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer 
Übereinkünfte zustehen. 

2) Für die Zwecke dieses Abkommens gilt eine natürliche Person, die 
Mitglied einer diplomatischen Mission oder einer konsularischen Vertre-
tung eines Vertragsstaates ist, die im anderen Vertragsstaat oder einem 
dritten Staat gelegen ist, und die eine Staatsangehörige des Entsendestaates 
ist, als im Entsendestaat ansässig, wenn sie dort den gleichen Verpflich-
tungen bezüglich der Einkommenssteuern oder Vermögenssteuern unter-
worfen sind wie in diesem Staat ansässige Personen. 

3) Dieses Abkommen gilt nicht für internationale Organisationen, de-
ren Organe oder Beamten oder für Personen, die Mitglied einer diploma-
tischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer ständigen 
Vertretung eines dritten Staates sind und die sich in einem Vertragsstaat 
aufhalten, wenn sie dort nicht den gleichen Verpflichtungen bezüglich der 
Einkommenssteuern oder Vermögenssteuern unterworfen sind wie in die-
sem Staat ansässige Personen. 

Art. 28 

Anspruch auf Abkommensvorteile 

1) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Abkommens wird 
eine Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Ein-
künfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller 
massgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, 
dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestal-
tung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Ver-
günstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Ge-
währung dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und 
Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang 
steht. Die zuständige Behörde eines Vertragsstaates konsultiert die zustän-
dige Behörde des anderen Vertragsstaates, bevor sie eine Vergünstigung 
nach diesem Absatz ablehnt. 
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2) Wird einer Person eine Vergünstigung nach diesem Abkommen ge-
mäss Abs. 1 versagt, so betrachtet die zuständige Behörde des Vertrags-
staates, der diese Vergünstigung andernfalls gewährt hätte, diese Person 
gleichwohl als anspruchsberechtigt in Bezug auf diese Vergünstigung oder 
auf andere Vergünstigungen für bestimmte Einkünfte oder Vermögens-
werte, sofern diese zuständige Behörde auf Antrag dieser Person und nach 
Prüfung der massgeblichen Tatsachen und Umstände feststellt, dass dieser 
Person die Vergünstigungen ohne die Transaktion oder Gestaltung nach 
Abs. 1 gewährt worden wäre. Die zuständige Behörde des Vertragsstaates, 
bei der der Antrag gestellt wurde, konsultiert die zuständige Behörde des 
anderen Staates, bevor sie einen nach diesem Absatz gestellten Antrag ei-
ner im anderen Staat ansässigen Person ablehnt. 

3) Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates Einkünfte aus dem anderen 

Vertragsstaat bezieht und der erstgenannte Vertragsstaat diese Ein-
künfte als Einkünfte betrachtet, die einer in einem Drittstaat gelegenen 
Betriebsstätte des Unternehmens zuzurechnen sind, sowie 

b) die Gewinne, die dieser Betriebsstätte zuzurechnen sind, im erstge-
nannten Vertragsstaat von der Steuer befreit sind, 

gelten die Vergünstigungen dieses Abkommens nicht für jene Einkünfte, 
wenn der Drittstaat 
i) einen allgemeinen gesetzlichen Steuersatz für die Steuer auf Gesell-

schaften unter 9 vom Hundert besitzt oder 
ii) eine Steuerbefreiung von ansässigen Gesellschaften für im wesentli-

chen alle Einkünfte mit ausländischer Quelle (einschliesslich Zinsen 
und Lizenzgebühren) vorsieht oder 

iii) im Anhang I der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete 
für Steuerzwecke angeführt wird. 

In diesem Fall können Einkünfte, für die dieser Absatz gilt, ungeachtet der 
sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens weiterhin nach dem inner-
staatlichen Recht des anderen Vertragsstaates besteuert werden. 

4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten nicht, wenn die aus dem ande-
ren Staat erzielten Einkünfte aus einer durch die Betriebsstätte aktiv aus-
geübten Geschäftstätigkeit bezogen werden oder mit einer solchen Ge-
schäftstätigkeit verbunden sind (mit Ausnahme der Vornahme, der Ver-
waltung oder des blossen Besitzes von Kapitalanlagen für eigene Rech-
nung des Unternehmens, es sei denn, es handelt sich dabei um Bank-, Ver-
sicherungs- oder Wertpapiergeschäfte einer Bank, eines Versicherungsun-
ternehmens beziehungsweise eines zugelassenen Wertpapierhändlers). 
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5) Werden Vergünstigungen nach diesem Abkommen in Bezug auf be-
stimmte Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person auf-
grund der Bestimmungen des Abs. 3 versagt, so kann die zuständige Be-
hörde des anderen Vertragsstaates diese Vergünstigungen gleichwohl für 
diese Einkünfte gewähren, wenn diese zuständige Behörde auf einen An-
trag dieser ansässigen Person hin feststellt, dass die Gewährung dieser Ver-
günstigungen angesichts der Gründe, aus denen diese ansässige Person die 
Voraussetzungen dieses Absatzes nicht erfüllt hat, gerechtfertigt ist (z.B. 
wegen des Bestehens von Verlusten). Die zuständige Behörde des Ver-
tragsstaates, bei der ein Antrag nach dem vorangegangen Satz gestellt wor-
den ist, konsultiert die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates, 
bevor sie eine Vergünstigung nach Abs. 3 versagt oder dem Antrag statt-
gibt oder ihn ablehnt. 

Art. 29 

Ausdehnung des räumlichen Geltungsbereichs 

1) Dieses Abkommen kann entweder als Ganzes oder mit den erfor-
derlichen Änderungen auf die ausserhalb Europas gelegenen Teile des Kö-
nigreichs der Niederlande ausgedehnt werden, wenn dort Steuern im We-
sentlichen gleicher Art erhoben werden wie die Steuern, für die das Ab-
kommen gilt. Eine solche Ausdehnung wird vom Zeitpunkt an und mit 
den Änderungen und Bedingungen, einschliesslich der Bedingungen für 
die Kündigung wirksam, die zwischen den Vertragsstaaten durch auf dip-
lomatischem Weg auszutauschende Noten oder auf andere, den Verfas-
sungen dieser Staaten entsprechende Weise vereinbart werden. 

2) Haben die beiden Vertragsstaaten nichts anderes vereinbart, so wird 
mit der Kündigung dieses Abkommens auch dessen Anwendung für jeden 
Teil des Königreichs der Niederlande beendet, auf den es nach diesem Ar-
tikel ausgedehnt worden ist. 
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Kapitel VI 

Schlussbestimmungen 

Art. 30 

Inkrafttreten 

Dieses Abkommen tritt am letzten Tag jenes Monats in Kraft, das dem 
Monat des Eingangs der letzten Notifikation folgt, mit der die Vertrags-
staaten einander über den diplomatischen Weg die Erfüllung der gesetz-
lich notwendigen Voraussetzungen bekannt geben; seine Bestimmungen 
finden auf die Steuerjahre und Steuerperioden Anwendung, die am oder 
nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Abkommens folgenden 
Kalenderjahres beginnen, sowie auf steuerliche Ereignisse, die am oder 
nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Abkommens folgenden 
Kalenderjahres eintreten. 

Art. 31 

Kündigung 

1) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Ver-
tragsstaat gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen 
nach dem fünften Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens auf dip-
lomatischem Weg unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Mo-
naten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet das 
Abkommen nicht mehr Anwendung: 
a) bei den an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünfte, die am oder 

nach dem 1. Januar des Kalenderjahres bezogen werden, das unmittel-
bar auf das Kündigungsjahr folgt; 

b) bei den übrigen Einkommens- und Vermögenssteuern auf die Steuern, 
die für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar 
des unmittelbar auf das Kündigungsjahr folgenden Kalenderjahres be-
ginnen. 

2) Die Vertragsstaaten bleiben an die Geheimhaltungsbestimmungen 
gebunden, die in Art. 25 Abs. 2 in Bezug auf nach diesem Abkommen er-
haltene Informationen festgelegt wurden. 

3) Eine Kündigung gilt als an dem Tag durch einen Vertragsstaat er-
teilt, an dem der andere Vertragsstaat diese Kündigung erhält. 
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Zu Urkund dessen haben die dazu von ihren jeweiligen Regierungen 
rechtmässig ermächtigten Unterzeichner dieses Abkommen unterzeichnet. 

Geschehen in zweifacher Ausfertigung am 3. Juni 2020 in Bern, in engli-
scher Sprache. 

Für das  
Fürstentum Liechtenstein: 

Für das  
Königreich der Niederlande: 

gez. Doris Frick gez. Hedda Samson 
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Protokoll 
zum Abkommen zwischen dem Fürstentum  

Liechtenstein und dem Königreich der Niederlande 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom  
Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkür-

zung und -umgehung 

Im Hinblick auf das Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechten-
stein und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung ha-
ben die Unterzeichner vereinbart, dass die nachstehenden Bestimmungen 
integrierender Bestandteil dieses Abkommens sind. 

I. Allgemeines 
Wenn ein Vertragsstaat zu jeder Zeit nach der Unterzeichnung dieses 
Abkommens 
a) seinen allgemeinen gesetzlichen Körperschaftsteuersatz oder Ge-

sellschaftsteuersatz, je nachdem, der im Wesentlichen auf alle Ein-
künfte von ansässigen Gesellschaften Anwendung findet, derart 
vermindert, dass der Steuersatz unter 9 vom Hundert liegt; 

b) eine Steuerbefreiung von ansässigen Gesellschaften für im We-
sentlichen alle Einkünfte mit ausländischer Quelle (einschliess-
lich Zinsen und Lizenzgebühren) vorsieht; oder 

c) im Anhang I der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Ge-
biete für Steuerzwecke angeführt wird; 

werden sich die Vertragsstaaten im Hinblick auf eine Änderung die-
ses Abkommens verständigen, damit eine angemessene Zuteilung der 
Besteuerungsrechte zwischen den Vertragsstaaten hergestellt wird. 
Wenn diese Konsultationen keine Fortschritte erzielen, kann der an-
dere Staat den erstgenannten Staat auf diplomatischem Weg verstän-
digen, dass er die Art. 10, 11, 12, 13 Abs. 5 und 20 nicht länger an-
wendet. In einem solchen Fall sind diese Bestimmungen in beiden 
Vertragsstaaten im Hinblick auf Einkünfte nicht mehr anwendbar, 
die von ansässigen Gesellschaften sechs Monate nach dem Zeitpunkt 
erzielt werden, in dem der andere Vertragsstaat eine schriftliche öf-
fentliche Bekanntmachung erlässt, in der er darlegt, dass er diese Ar-
tikel nicht länger anwendet. 
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II. Zu Art. 2 und Art. 22 
Es besteht Einvernehmen, dass bei einer in einem Vertragsstaat an-
sässigen Person, die nach diesem Abkommen der liechtensteinischen 
Vermögenssteuer unterliegt, die Besteuerung des fiktiven Einkom-
mens auf ein solches Vermögen ("Sollertrag") als Erwerbssteuer an-
gesehen wird. 

III. Zu Art. 4 
Bei einer natürlichen Person, die auf einem Schiff lebt, schliesst "ein 
anderes ähnliches Merkmal" den Heimathafen dieses Schiffes ein. 

IV. Zu den Art. 5, 6, 7 und 13 
Rechte auf Erforschung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
gelten als unbewegliches Vermögen, das in dem Vertragsstaat gelegen 
ist, auf dessen Hoheitsgewässer sowie der ausserhalb der Hoheitsge-
wässer liegenden Gebiete dieser Staat in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht souveräne Rechte oder Hoheitsbefugnisse ausübt, ein-
schliesslich Meeresboden und Meeresuntergrund, diese Rechte an-
wendbar sind, und diese Rechte gelten als Vermögenswerte einer Be-
triebsstätte in diesem Staat. Des Weiteren umfassen die vorgenannten 
Rechte diejenigen auf Beteiligungen an dieser Erforschung oder Aus-
beutung oder auf Vorteile aus Vermögenswerten, die aus dieser Er-
forschung oder Ausbeutung entstehen. 

V. Zu Art. 10 
Die Bestimmungen nach Art. 10 Abs. 3 gelten nicht für Dividenden, 
die von oder an ein Instrument für gemeinsame Anlagen gezahlt wer-
den. 

VI. Zu den Art. 10, 11 und 12 
Wurde eine Quellensteuer erhoben, die über das in den Art. 10, 11 
oder 12 festgelegte Ausmass hinausgeht, müssen Anträge auf Rück-
erstattung des übersteigenden Betrages bei der zuständigen Behörde 
des Vertragsstaates, der die Steuer erhoben hat, innerhalb von fünf 
Jahren nach dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer erhoben 
wurde, gestellt werden. 

VII. Zu den Art. 10 und 13 
Einkünfte, die in Verbindung mit der (Teil-)Abwicklung einer Ge-
sellschaft oder dem Erwerb eigener Aktien durch eine Gesellschaft 
erzielt werden, werden wie Einkünfte aus Aktien behandelt. 
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VIII. Zu Art. 14 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Niederlande nicht daran 
gehindert sein sollen, ihre innerstaatliche Zurechnungsregel für fik-
tive Gehälter nach Art. 12a des Lohnsteuergesetzes (Wet op de loon-
belasting 1964) anzuwenden. 

IX. Zu Art. 20 
Die Niederlande sollen nicht daran gehindert werden, Einkünfte aus 
einem Anteil an einem steuerbefreiten Investmentinstitut ("vrijge-
stelde beleggingsinstelling") nach ihrem innerstaatlichen Recht zu 
besteuern, falls der Begünstigte aus solchen Einkünften eine in Liech-
tenstein ansässige Person ist, soll die festgesetzte Steuer 15 vom Hun-
dert der Bruttoeinkünfte nicht übersteigen. 

X. Zu Art. 24 
Die zuständigen Behörden der Staaten können bei einer Verständi-
gungsregelung aufgrund eines Verständigungsverfahrens im Sinne 
von Art. 24 vereinbaren, dass der Vertragsstaat, in dem aufgrund der 
vorgenannten Regelung eine zusätzliche Steuerbelastung entsteht, 
keine Erhöhungen, Aufschläge, Zinsen oder Gebühren für diese zu-
sätzliche Steuerbelastung erhebt. 

XI. Zu Art. 25 
Es besteht Einvernehmen, dass für Zwecke des Abkommens 
a) Informationen, die ein Vertragsstaat dem anderen Vertragsstaat 

erteilt, von letzterem vorbehaltlich des in Art. 25 vorgesehenen 
Schutzes an einen dritten Staat weitergeleitet werden können, so-
fern dies von der zuständigen Behörde des erstgenannten Staates, 
aus dem die Informationen stammen, vorab genehmigt wurde 
und dass 

b) personenbezogene Daten verarbeitet und übermittelt werden 
dürfen, soweit sie für den Informationsaustausch nach Art. 25 
notwendig sind. 

XII. Zu Art. 26 
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können sich auf die 
Umstände einigen, unter denen nach einkommensbezogenen Vor-
schriften erhobene Beiträge und gewährte Leistungen als Steuerfor-
derungen angesehen werden können. 
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Zu Urkund dessen haben die dazu von ihren jeweiligen Regierungen 
rechtmässig ermächtigten Unterzeichner dieses Protokoll unterzeichnet. 

Geschehen in zweifacher Ausfertigung am 3. Juni 2020 in Bern, in engli-
scher Sprache. 

Für das  
Fürstentum Liechtenstein: 

Für das  
Königreich der Niederlande: 

gez. Doris Frick gez. Hedda Samson 
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